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1. Der nachfolgende Text ist zur Vereinfachung im generischen Maskulin formuliert. 

2. Sämtliche Bezeichnungen gelten, wenn nicht anders formuliert, geschlechterüber-

greifend. 

3. Die Geschäftsordnung des Sportreferats (Sport-GO) gilt nur für das Sportreferat. 

4. Die Sport-GO regelt Angelegenheiten, die noch nicht in der Satzung, Allgemeine 

Geschäftsordnung oder Finanzordnung geregelt sind. 

 

§ 1  Obleuteversammlung 
1. Die Obleuteversammlung tagt in jedem Semester innerhalb der ersten 4 Vorle-

sungswochen. 

2. Die Obleuteversammlung wird vom Sportreferat geleitet und vorbereitet. 

3. Jeder Obmann erhält so viele Stimmen wie er Sportgruppen vertritt. 

4. Die Obleuteversammlung ist beschlussfähig bei Anwesenheit von 25 % aller Sport-

gruppen. Bei nicht beschlussfähiger Versammlung wird sie innerhalb von 14 Tagen 

wiederholt und ist automatisch beschlussfähig. 

5. Die Obleuteversammlung wählt die Sportreferenten mit einfacher Mehrheit. 

 

§ 2  Sportreferat 
1. Das Sportreferat handelt nach dem Grundsatz, den Sport zu ermöglichen und ins-

besondere den Breitensport sowie die Sportfort- und –weiterbildung zu fördern, 

wobei auch der Leistungssport, soweit möglich, gefördert werden sollte. 

2. Das Sportreferat kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit sowohl nach innen als 

auch nach außen. 

3. Das Sportreferat verwaltet seine Gelder selbst und kümmert sich um Fahrtkosten-

anträge. 

4. Das Sportreferat unterbreitet den studentischen Vertretern im Senat Kandidaten-

vorschläge für die Sportkommission. 

5. Das Sportreferat ist angehalten, sich mit dem Sportinstitut abzustimmen. 

6. Das Sportreferat ist bis zum Ende des Haushaltsjahres im Amt und führt bis zur 

Amtsübergabe kommissarisch die Geschäfte. 

 



 
 

 

§ 3  Amtsübergabe 
1. Das Sportreferat führt eine Amtsübergabe nach den gemäß § 5 der Allgemeinen 

Geschäftsordnung durch. 

2. . Zusätzlich legen die Sportreferenten auf der Amtsübergabe ihre Tätigkeitsfelder 

fest. Ein Sportreferent übernimmt den Posten des Finanzvorstands. 

 

§ 4  Beschlussfassung und Berichte 
1. Das Sportreferat fasst Beschlüsse schriftlich. 

2. Das Sportreferat informiert das StuPa quartalsweise oder auf Anfrage des Studie-

rendenparlaments mittels Tätigkeitsbericht über seine Tätigkeiten. 

 

§ 5  Fahrtkosten 
1. Das Sportreferat hat die alleinige Kompetenz bezüglich der Wahl des Verkehrsmit-

tels sowie über die Fahrtkostenerstattung. 

2. Für nichtöffentliche Verkehrsmittel dürfen Zuschüsse von maximal 0,15 € pro Ki-

lometer ausgezahlt werden. 

3. Nicht an der TUC eingetragene Sportgruppen dürfen Fahrtkostenzuschüsse bean-

tragen. Für sie gilt ein Maximalbetrag von 10 € pro mitfahrender Person sowie eine 

Gesamtbegrenzung auf 200 € pro Veranstaltung. 

 

§ 6  Inkrafttreten 
1. Sollten einzelne Bestimmungen der Sport-GO unwirksam oder undurchführbar 

werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der Sport-GO im Übrigen nicht berührt. 

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 

wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der ursprüngli-

chen Zielsetzung möglichst nahekommen, die mit der unwirksamen beziehungs-

weise undurchführbaren Bestimmung verfolgt wurde. Im Zweifelsfall trifft der 

Ära eine Entscheidung. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für 

den Fall, dass sich die Sport-GO als lückenhaft erweist. 

2. Die Sport-GO tritt mit dem Beschluss des StuPa in Kraft. Sie ist im Anschluss 

schnellstmöglich im Amtsblatt der TUC zu veröffentlichen. 


